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Index

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2018 §20

BVergG 2018 §274 Abs3

1. BVergG 2018 § 20 heute

2. BVergG 2018 § 20 gültig ab 01.03.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 8/2026

3. BVergG 2018 § 20 gültig von 21.08.2018 bis 28.02.2026

1. BVergG 2018 § 274 heute

2. BVergG 2018 § 274 gültig ab 21.08.2018

Rechtssatz

Eine Festlegung auf einen bestimmten Hersteller ohne den Zusatz "oder gleichwertig" stünde mit dem

vergaberechtlichen Gleichbehandlungs- und Wettbewerbsgrundsatz nicht in Einklang (siehe RV 69 BlgNR 26. GP 133).

Auch wenn dieser Umstand nicht dazu führt, dass eine dementsprechende Festlegung nicht bestandfest werden kann,

ist er doch bei der Auslegung der Erklärung eines Auftraggebers zu berücksichtigen.Eine Festlegung auf einen

bestimmten Hersteller ohne den Zusatz "oder gleichwertig" stünde mit dem vergaberechtlichen Gleichbehandlungs-

und Wettbewerbsgrundsatz nicht in Einklang (siehe Regierungsvorlage 69 BlgNR 26. Gesetzgebungsperiode 133). Auch

wenn dieser Umstand nicht dazu führt, dass eine dementsprechende Festlegung nicht bestandfest werden kann, ist er

doch bei der Auslegung der Erklärung eines Auftraggebers zu berücksichtigen.
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